
Anlage A zur V/0481/2024 
Kurzüberblick 

 
Beschluss zum Neubau eines Zwischenlagers für gefährliche Abfälle auf dem Gelände des Ent-
sorgungszentrums. 
Nach Fertigstellung des neuen Zwischenlagers wird das bisherige Zwischenlager für Problemab-
fälle auf dem Betriebsgelände Rösnerstraße 10 stillgelegt. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

 
Nach annähernd 40-jähriger Nutzung entspricht das bisherige Zwischenlager nicht mehr den heu-
tigen Anforderungen 
 
Das neue Zwischenlager wird den aktuellen betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 1102 Abfallwirtschaft (awm) 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   

 

Die erforderlichen Mittel werden über die Wirtschaftspläne der awm bereitgestellt. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

x überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Die Entgegennahme und Lagerung von Problemabfällen aus Haushaltungen ist eine Pflichtaufga-
be der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.  

Bei der Entgegennahme und Lagerung von Problemabfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen 
(z.B. Kleingewerbebetriebe) handelt es sich um eine freiwillige Leistung. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

 

entfällt 
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